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Auf Grund des § 13b Satz 1 bis 3 des Tierschutzgesetzes, der 
durch Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Tierschutz-
gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 2182) eingefügt worden ist, 
verordnet der Senat von Berlin:

§ 1 
Regelungszweck; Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen 
vor erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden, die auf eine hohe 
Anzahl dieser Katzen innerhalb des Stadtgebiets Berlin zurückzu-
führen sind.

(2) Diese Verordnung gilt für das gesamte Stadtgebiet Berlin 
(Schutzgebiet).

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist
1. Katze ein weibliches oder männliches Tier der Art Hauskatze 

(Felis silvestris catus) und deren Kreuzungen mit anderen Arten,
2. freilebende Katze eine solche, die nicht oder nicht mehr von 

einem Menschen gehalten wird,
3.	 fortpflanzungsfähige	Katze	 eine	 solche,	 die	 fünf	Monate	 oder	

älter ist und nicht unfruchtbar gemacht worden ist,
4. Haltungsperson, wer die tatsächliche Bestimmungsmacht über 

eine Katze in eigenem Interesse und nicht nur ganz vorüberge-
hend ausübt und das wirtschaftliche Risiko des Verlusts des Tie-
res trägt,

5. Unfruchtbarmachung, die Entfernung der männlichen oder 
weiblichen Keimdrüsen, also der Hoden oder Eierstöcke (Kast-
ration),

6. unkontrollierter freier Auslauf einer Katze, wenn diese sich frei 
bewegen kann und wenn weder die Haltungsperson, noch eine 
von ihr beauftragte oder für sie handelnde Person unmittelbar 
auf die Katze einwirken kann, um ein Entweichen zu verhin-
dern.

§ 3 
Pflichten	für	Haltungspersonen

(1)	Personen,	die	im	Schutzgebiet	eine	fortpflanzungsfähige	Kat-
ze halten, dürfen dieser keinen unkontrollierten freien Auslauf ge-
währen.

Verordnung
über den Schutz freilebender Katzen im Stadtgebiet Berlin 

(Katzenschutzverordnung Berlin – KatSchutzV)
Vom 20. Mai 2021

(2)	Wer	 im	 Schutzgebiet	 eine	 nicht	 fortpflanzungsfähige	Katze	
hält und ihr unkontrollierten freien Ausgang gewährt, muss diese 
zuvor kennzeichnen und registrieren lassen.

(3) Die Kennzeichnung einer Katze erfolgt fälschungssicher und 
dauerhaft durch die Implantierung eines elektronisch lesbaren 
Transponders (Mikrochip) gemäß ISO-Norm auf Kosten der Hal-
tungsperson durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt.

(4) Die Registrierung erfolgt nach Wahl der Haltungsperson bei 
einem von der für Tierschutz zuständigen Senatsverwaltung an-
erkannten privaten Haustierregister (Registerstelle). Sofern die Re-
gistrierung bei der Registerstelle mit Kosten verbunden ist, hat die 
Haltungsperson diese zu tragen.

§ 4 
Pflichten	und	Anerkennung	der	Registerstellen

(1) Bei den Registerstellen sind mindestens das Geschlecht der 
Katze,	Angaben	zur	Fortpflanzungsfähigkeit,	die	Daten	des	Mikro-
chips sowie der Name und die Anschrift der Haltungsperson zu er-
fassen.
(2)	Die	Registerstellen	sind	verpflichtet,	der	zuständigen	Behörde	

auf Anfrage Auskunft über die nach Absatz 1 gespeicherten Daten 
zu erteilen. Die zuständige Behörde darf diese Daten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung verarbeiten, soweit dies er-
forderlich ist.

(3) Private Haustierregister werden von der für Tierschutz zustän-
digen Senatsverwaltung auf schriftlichen Antrag als Registerstelle 
anerkannt und auf der Internetseite der Senatsverwaltung veröffent-
licht,	wenn	sie	sich	verpflichten,	die	Anforderungen	nach	Absatz	1	
und Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen und das geltende Datenschutzrecht 
einzuhalten.

§ 5 
Maßnahmen gegenüber der Haltungsperson

(1)	Wird	entgegen	§	3	Absatz	1	eine	fortpflanzungsfähige	Katze	
im Schutzgebiet angetroffen, so kann der Haltungsperson von der 
zuständigen Behörde aufgegeben werden, das Tier auf eigene Kos-
ten unfruchtbar machen zu lassen. Die Unfruchtbarmachung darf 
nur von einer Tierärztin oder einem Tierarzt durchgeführt werden. 
Bis zur Ermittlung der Haltungsperson kann die Katze durch die 
zuständige Behörde oder einer von dieser beauftragten Person in 
Obhut genommen werden.
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(2) Mit der Ermittlung der Haltungsperson soll unverzüglich nach 
dem Aufgreifen der Katze begonnen werden. Zu diesem Zweck ist 
insbesondere eine Halterabfrage bei den Registerstellen nach § 4 
Absatz 2 zulässig.

(3) Ist eine nach Absatz 1 angetroffene Katze nicht gekennzeich-
net und registriert und kann die Haltungsperson nicht innerhalb von 
fünf	Tagen	identifiziert	und	erreicht	werden,	so	kann	die	zuständige	
Behörde die Unfruchtbarmachung sowie sämtliche mit dieser im 
Zusammenhang stehenden notwendige Maßnahmen auf Kosten der 
Haltungsperson durchführen. Handelt es sich zweifelsfrei um eine 
freilebende Katze, verkürzt sich die in Satz 1 genannte Frist auf  
48 Stunden.

(4) Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen ein Nachweis über 
die durchgeführte Unfruchtbarmachung und Kennzeichnung sowie 
Registrierung vorzulegen.

§ 6 
Ausnahmen

(1)	Von	der	Pflicht	der	Anordnung	nach	§	5	Absatz	1	können	von	
der zuständigen Behörde auf Antrag Ausnahmen zugelassen werden, 
wenn ein berechtigtes Interesse der Haltungsperson an der gewerb-
lichen Zucht mit der Katze besteht. Voraussetzung für eine Ausnah-
megenehmigung aus züchterischen Interessen ist, dass die Haltungs-
person über eine Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8a 

des Tierschutzgesetzes verfügt und glaubhaft macht, dass eine 
Kontrolle und Versorgung der Nachkommen gewährleistet ist. Dar-
über hinaus können Ausnahmen nach Satz 1 nur zugelassen werden, 
sofern bei der Katze eine dauerhafte Narkoseunfähigkeit oder eine 
andere schwerwiegende tiermedizinische Kontraindikation für eine 
Unfruchtbarmachung besteht und diese durch eine Tierärztin oder 
einen Tierarzt nachgewiesen wurde. Eine Maßnahme nach § 5 Ab-
satz 3 unterbleibt, wenn ein Sachverhalt nach Satz 1 oder Satz 3 
bekannt ist.

(2) Die übrigen Bestimmungen hinsichtlich der Kennzeichnungs- 
und	Registrierungspflicht	in	§	3	Absatz	2	bleiben	unberührt.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zwölf Monate nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

Berlin, den 20. Mai 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Dr.  Dirk  B e h r e n d t
Senator für Justiz,  

Verbraucherschutz und  
Antidiskriminierung
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Auf Grund des § 22 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 4 und des § 28 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 
(BGBl. I S. 306) geändert worden ist, in Verbindung mit § 21 Ab-
satz 1 Satz 1 und § 25 des Berliner Naturschutzgesetzes vom  
29. Mai 2013 (GVBl. S. 140), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
25. September 2019 (GVBl. S. 612) geändert worden ist, verordnet 
die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz:

§ 1 
Erklärung zum Naturdenkmal und Schutzgegenstand

(1) Mit dieser Verordnung werden Einzelschöpfungen der Natur 
im Sinne des § 28 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes in seiner 
jeweils geltenden Fassung besonders geschützt.

(2) Die in der Anlage 1 (Bäume) und der Anlage 2 (Findlinge) zu 
dieser Verordnung einzeln und mit ihren Standorten aufgeführten 
Einzelschöpfungen der Natur werden zu Naturdenkmalen erklärt. 
Die Anlagen sind Bestandteile dieser Verordnung.

(3) Schutzgegenstand aller der Anlage 1 zugeordneten Bäume 
sind der einzelne Baum mit seinen ober- und unterirdischen Be-
standteilen sowie der Bereich unter der Krone des Baumes zuzüg-
lich 1,50 Metern, bei säulenförmigen Bäumen zuzüglich 5 Metern, 
nach allen Seiten (erweiterte Baumkrone).

(4) Schutzgegenstand aller der Anlage 2 zugeordneten Findlinge 
ist	der	einzelne	Findling,	einschließlich	der	Bodenfläche	von	3	Me-
tern Breite im Umkreis des Findlings, gemessen von dessen Außen-
kante (geschützte Umgebung).

§ 2 
Schutzzweck

(1) Die der Anlage 1 zugeordneten Bäume werden wegen
1. ihrer wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskund-

lichen Bedeutung oder
2. ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit
als Naturdenkmale geschützt.

(2) Die der Anlage 2 zugeordneten Findlinge werden als Natur-
denkmale geschützt, um sie wegen ihrer wissenschaftlichen, natur-
geschichtlichen oder landeskundlichen Bedeutung als eiszeitliche 
Zeugen der Nachwelt zu erhalten.

§ 3 
Erhaltungspflichten	und	Gebote

(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer sowie die oder der 
Nutzungsberechtigte	 eines	 Grundstücks	 sind	 verpflichtet,	 das	 auf	
dem	Grundstück	befindliche	Naturdenkmal
1.	 zu	erhalten	und	zu	pflegen	sowie
2. vor schädigenden Einwirkungen zu schützen.
(2)	Die	Verpflichteten	nach	Absatz	1	haben	Schäden	oder	Beschä-

digungen, die offenkundig nachteilige Folgen für das Naturdenkmal 
bewirken, unverzüglich der unteren Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege	 anzuzeigen.	 Gleiches	 gilt	 für	 den	 Verlust	 der	
Eigenschaften als Naturdenkmal nach § 2 Absatz 1 oder 2.
(3)	 Die	 untere	 Behörde	 für	 Naturschutz	 und	 Landschaftspflege	

kann	 gegenüber	 den	Verpflichteten	 nach	Absatz	 1	 bestimmte,	 zur	
Erhaltung des Naturdenkmals erforderliche Maßnahmen auf dessen 
Kosten anordnen.

§ 4 
Verbote

(1) Die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhalti-
gen Störung eines Naturdenkmals führen können, sind verboten.

(2) Bei einem Naturdenkmal der Anlage 1 ist es insbesondere 
verboten,
1. im Bereich der erweiterten Baumkrone nach § 1 Absatz 3

a) wachstumsbeeinträchtigende Stoffe oder Flüssigkeiten in 
das Erdreich einzubringen oder schädliche Gase im Wurzel-
bereich zu verwenden,

b)	 Pflanzenschutzmittel	oder	andere	nicht	mechanische	Mittel	
einzusetzen,

c) den Erdboden abzugraben, aufzuschütten, zu verfestigen 
oder zu versiegeln,

d) Materialien oder Abfälle zu lagern, Kraftfahrzeuge oder An-
hänger abzustellen oder zu reinigen,

e) Zelte oder andere für die Unterkunft geeignete Einrichtun-
gen auf- oder abzustellen,

f) bauliche Anlagen mit Ausnahme der in § 5 Absatz 1 Num-
mer 4 Buchstabe a und c genannten zu errichten oder einzu-
richten, auch wenn diese keiner öffentlich-rechtlichen Ge-
nehmigung bedürfen,

g) Feuer zu entfachen oder zu unterhalten,
h) Grillgeräte jedweder Art zu betreiben,

2. die Rinde zu beschädigen, die Baumkrone durch das Entfernen 
von Starkästen auszulichten oder zu verändern,

3. Schilder, Anschläge, Leuchten, Lichterketten oder Schaukeln 
anzubringen,

4. Seile, Drähte oder Schnüre am Holz zu befestigen, soweit dies 
keiner Genehmigung nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 bedarf.

(3) Bei einem Naturdenkmal der Anlage 2 ist es insbesondere 
verboten,
1. im Bereich des Findlings und seiner nach § 1 Absatz 4 geschütz-

ten Umgebung
a) Abgrabungen vorzunehmen, die zu einer Veränderung sei-

ner Lage führen,
b) Materialien oder Abfälle zu lagern,
c)	 den	Findling	einzuschütten	oder	durch	Anpflanzungen,	La-

gerung von Sachen, Zäunen oder auf andere Weise dauerhaft 
der Betrachtung zu entziehen,

d) Feuerstellen zu unterhalten.
2. Teile herauszubrechen oder anderweitig eine Veränderung der 

ursprünglichen Form herbeizuführen,
3.	 die	Oberfläche	durch	das	Aufbringen	von	Chemikalien	oder	Be-

malung, durch mechanische Bearbeitung oder auf andere Weise 
zu verändern oder zu beschädigen,

4. den Findling an eine andere Stelle zu verbringen oder seine 
Position zu verändern,

5. Aufbauten oder Überbauungen vorzunehmen, Leitungen, Ka-
bel, Leuchten, Schilder oder Anschläge zu befestigen.

(4) Von den Verboten der Absätze 1 bis 3 ausgenommen sind not-
wendige	 Maßnahmen	 aus	 Gründen	 der	 Verkehrssicherungspflicht	
oder zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für Personen 
oder Sachen. Beeinträchtigungen des Naturdenkmals durch Verän-
derungen sind dabei stets auf das unvermeidbare Maß zu beschrän-

Verordnung
zum Schutz von Naturdenkmalen in Berlin

Vom 20. Mai 2021
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ken. Die durchgeführten Maßnahmen sind der unteren Behörde für 
Naturschutz	 und	 Landschaftspflege	 unverzüglich	 schriftlich	 anzu-
zeigen. Die Erforderlichkeit der Verkehrssicherungsmaßnahmen 
oder das Vorliegen der unmittelbar drohenden Gefahr sind dabei 
glaubhaft darzulegen.

(5) Wird der Schutzzweck nach § 2 beachtet und durch geeignete 
Vorkehrungen sichergestellt, dass Beeinträchtigungen des Natur-
denkmals auf das unvermeidbare Maß beschränkt werden, sind fol-
gende Maßnahmen zulässig:
1. Maßnahmen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes innerhalb der Bundeswasserstraße, die zur Unterhaltung 
der Bundeswasserstraße oder zur Errichtung oder zum Betrieb 
der bundeseigenen Schifffahrtsanlagen erforderlich sind, sowie

2. im vorherigen Einvernehmen mit der unteren Behörde für Na-
turschutz	und	Landschaftspflege	Maßnahmen	anderer	Behörden	
und Dienststellen, soweit sie zum Betrieb und zur Unterhaltung
a) von Gewässern,
b) von öffentlichen Verkehrswegen wie Straßen oder Bahnan-

lagen,
c) von Friedhöfen,
d) von öffentlichen Grünanlagen
einschließlich der jeweiligen baulichen Anlagen erforderlich 
sind.

§ 5 
Genehmigungsbedürftige Handlungen

(1) Bei einem Naturdenkmal der Anlage 1 ist es genehmigungs-
bedürftig,
1. gesunde oder abgestorbene Äste, Zweige oder Reste abgebro-

chener Kronenholzteile zu entfernen, soweit dies nicht nach § 4 
Absatz 2 Nummer 2 verboten ist,

2. Wurzeln zu kappen,
3.	 baumpflegerische	Maßnahmen	oder	Kronenverspannungen	oder	

Verankerungen vorzunehmen,
4. im Bereich der erweiterten Baumkrone nach § 1 Absatz 3

a) Zäune oder sonstige Grenzbefestigungen zu errichten, zu 
verändern, zu erneuern oder aus dem Boden zu entfernen,

b) den Wurzelbereich mit Lastkraftwagen oder Baufahrzeugen 
zu befahren oder darüber Lasten zu transportieren,

c) Leitungen, Kabel oder Rohre im oder auf dem Erdreich zu 
verlegen, zu verändern, zu erneuern oder aus dem Boden zu 
entfernen.

(2) Bei einem Naturdenkmal der Anlage 2 ist es im Bereich des 
Findlings und seiner nach § 1 Absatz 4 geschützten Umgebung ge-
nehmigungsbedürftig,
1.	 Bäume	anzupflanzen,
2. Lasten zu transportieren oder mit Lastkraftwagen oder Baufahr-

zeugen zu fahren,
3. Leitungen, Kabel, Rohre im oder auf dem Erdreich zu verlegen, 

zu verändern, zu erneuern oder aus dem Boden zu entfernen.
(3) § 4 Absatz 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 6 
Duldungspflicht

(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer sowie die oder der 
Nutzungsberechtigte des Grundstücks, auf dem sich das Naturdenk-
mal	befindet,	haben	das	Aufstellen	oder	Anbringen	von	Bild-	und	
Schrifttafeln, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Naturdenk-
mals hinweisen, durch die untere Behörde für Naturschutz und 
Landschaftspflege	 zu	 dulden,	 soweit	 dadurch	 die	 Nutzung	 der	
Grundfläche	nicht	unzumutbar	beeinträchtigt	wird.

(2) Die Eigentümerin oder der Eigentümer sowie die oder der 
Nutzungsberechtigte des Grundstücks, auf dem sich das Naturdenk-
mal	befindet,	haben	nach	vorheriger	Benachrichtigung	den	Bediens-
teten und Beauftragten der Behörden für Naturschutz und Land-
schaftspflege	den	Zutritt	zum	Grundstück	zu	ermöglichen	und	die	
Überprüfung des Naturdenkmals zu dulden.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 56 Absatz 1 Nummer 10, 20 und 
21 des Berliner Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
1.	 entgegen	§	3	Absatz	1	der	Erhaltungspflicht	oder	der	Anordnung	

nach § 3 Absatz 3 nicht nachkommt,
2. entgegen § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 4 oder § 5 Absatz 3 die er-

forderliche Anzeige unterlässt,
3. entgegen § 4 eine verbotene Handlung vornimmt, wobei Maß-

nahmen nach § 4 Absatz 4 und 5 unberührt bleiben, oder
4. entgegen § 5 eine genehmigungsbedürftige Handlung ohne Ge-

nehmigung vornimmt, wobei Handlungen unberührt bleiben, für 
die § 4 Absatz 4 und 5 entsprechend gelten.

§ 8 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Die Verletzung der Vorschriften des § 27 Absatz 1 und 3 bis 5 des 
Berliner Naturschutzgesetzes sind für die Rechtswirksamkeit dieser 
Verordnung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
der Verkündung dieser Verordnung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für	Berlin	bei	der	für	Naturschutz	und	Landschaftspflege	zuständigen	
Senatsverwaltung schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zum Schutz von Naturdenk-
malen in Berlin vom 2. März 1993 (GVBl. S. 155), die zuletzt durch 
Verordnung vom 4. Dezember 2001 (GVBl. 2002 S. 33) geändert 
worden ist, außer Kraft.
Berlin, den 20. Mai 2021

Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz

R.  G ü n t h e r
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